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Staatskanzlei Chancellerie d'Etat
des Kantons Bern du canton de Berne

Sems8 An d1e Abonnentinnen und
Telefon 031 6337511 Abonnenten der Bernischen
Telefax 0316337505 Amtlichen Gesetzessammlung

Bern, 1m Januar 1994/Kt

Bernische Amtliche Gesetzessammlung (BAG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Es freut uns, Sie zu den Abonnentinnen und Abonnenten der Bernischen Amtlichen
Gesetzessammlung (BAG) zählen zu dürfen. In der Beilage erhalten Sie den
Ordner fur die BAG 1994. Für jedes weitere Kalenderjahr werden Sie jeweils
automatisch wiederum einen Ordner erhalten.

Am 19. Januar 1994 wird die erste Ausgabe der BAG ausgeliefert werden. Die In
der BAG amtlich veröffentlichten Erlasse sind Innerhalb desselben
Kalenderjahres fortlaufend numeriert und können entsprechend dieser
Numerierung 1m Ordner abgelegt werden. Jede monatliche Ausgabe wird zudem von
einem Inhaltsverzeichnis begleitet sein. Sollte für eine bestimmte Ausgabe
ausnahmsweise kein Erlass zur Veröffentlichung verfügbar sein, wird Ihnen dies
entsprechend angezeigt werden.

Wir schlagen Ihnen vor, die BAG wie folgt zu zitieren:

BAG Jahr/ - /fortlaufende Nummer des Erlasses
Z.B. BAG 1994-1

Wir hoffen, dass Ihnen die BAG als Arbeitsinstrument gute Dienste leisten wird
und verbleiben

mit freundlichen Grüssen

AMT FÜR ZENTRALE DIENSTE
Der Vorsteher:

R. Krähenbühl
V1zestaatsschre1ber

XXRECHT/140/44


	...

